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1976. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 29. Sitzung am 24.03.2022 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst. Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und  ihrer 
Ausschüsse sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder unter 
 https://gemeinde-binz.de/gemeinde/politik/sitzungsdienst/sitzungskalender/ einzusehen. 

– öffentlicher Teil –

Beschluss-Nr. 600-29-2022 
Die Gemeindevertretung folgt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 den Anträgen, die TOP 8 
bis 12  von der Tagesordnung  zu nehmen. Der TOP 27 wird vorgezogen und unter TOP 
8 beraten. Die geänderte Tagesordnung wird beschlossen. 

Beschluss Nr. 601-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt am 24.03.2022 über die Niederschrift der 28. Sitzung 
der Gemeindevertretung vom 03.02.2022 – öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 602-29-2022
Die Gemeindevertretung folgt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 dem Antrag von Herrn 
Tomschin, dass die Stelle des Amtsleiters Finanzen öffentlich auszuschreiben ist. Der An-
trag beinhaltet ebenfalls, dass der Stelleninhaber die fachliche, praktische und berufliche 
Erfahrung als Kämmerer oder Finanzer nachweisen muss. 

Beschluss Nr. 603-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Be-
bauungsplanes Nr. 32 „Wohnbebauung Rabenstraße – Hangbebauung“ vom 05.07.2018 
mit der Beschluss-Nr. 59-29-2018 mit folgendem Wortlaut:

„1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 05.07.2018 die Aufstellung 
der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz. Das 
Planverfahren ist gemäß § 3 BauGB Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB 
durchzuführen.

2.  Die Gemeinde ist kostenfrei zu halten.“

Beschluss Nr. 604-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses vom 19.2.2015 mit der Beschluss-Nr. 104-5-2015 mit folgendem 
Wortlaut:
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„1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.02.2015 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 32 „Wohnbebauung Rabenstraße – Hangbebauung“ der 
Gemeinde Ostseebad Binz. Das Planverfahren ist gemäß § 3 BauGB Abs. 1 und 2 
sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzuführen.

2.  Die Gemeinde ist kostenfrei zu halten.“ 

Beschluss Nr. 605-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses vom 31.01.2013 mit der Beschluss-Nr. 17-29-2013 mit folgen-
dem Wortlaut:

„1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 31.01.2013 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 33 „Wohnungsbebauung Rabenstraße Alte Gärtnerei“ 
der Gemeinde Ostseebad Binz als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren.

2.    Das Planverfahren ist gemäß § 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2  
BauGB durchzuführen.“ 

Beschluss Nr. 606-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Aufstellung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 „Einzelhandelsmarkt Bahnhofstraße“ der Ge-
meinde Ostseebad Binz. Das Planverfahren ist gemäß § 13 a BauGB als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung durchzuführen. 

Beschluss Nr. 607-29- 2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die vorliegende Ände-
rung der funktionalen Ausschreibung (Parkhaus MZO) mit dem Ziel der Kostenreduzierung.

Beschluss Nr. 608-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Genehmigung für 
die Überschreitung des Haushaltsansatzes im Haushaltsjahr 2022 (05460000-09603700) 
in Höhe von 2 Mio. € in Form einer überplanmäßigen Ausgabe für die Umsetzung der 
Maßnahme „Parkhaus MZO.

Beschluss Nr. 609-29-2022 
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 auf Grundlage des 

§ 9 Abs. 1,6,7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
(StrWG-MV) die Teileinziehung für den Bereich „Obere Hauptstraße“ (Teilabschnitt von 
der Hauptstraße von der Kreuzung Schillerstraße bis zum Seebrückenvorplatz). Das 
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entsprechende Straßenteilstück von der Kreuzung Schillerstraße beginnend bis zum 
Wendebereich vor der Seebrücke mit einer Gesamtlänge von 130,00 m liegt auf den 
Flurstücken der Hauptstraße Gemarkung Binz, Flur 2, Flurstück 487/2 mit 94,00 m und 
der Strandpromenade, 581/2 mit 36 m (siehe Anlage Seite 8). 

2.  Der Bürgermeister wird beauftragt, die Teileinziehung der bezeichneten Verkehrsfläche 
nach erfolgter öffentlicher Auslegung des Beschlusses bei der zuständigen Straßenauf-
sichtsbehörde (StrAB LK V-R) zu beantragen.

Beschluss Nr. 610-29-2022 
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.3.2022 für die 1.Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 9 a „Fischräuchereimuseum/Museumsdorf“ der Gemeinde 
Ostseebad Binz, das ergänzende Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB durchzuführen.

2.  Die Satzung ist mit Hinweisen auf die DIN 4109 sowie auf die DIN 45691 und ihre  Ein-
sehbarkeit in der Verwaltung rückwirkend erneut bekannt zu machen. 

Beschluss Nr. 611-29-2022 
Die Gemeindevertretung erteilt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 gemäß § 24 Abs. 1 Kin-
dertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V) ihr Einvernehmen zur Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung (LEQ-V) zwischen dem Internationalen Bund e.V. und 
dem Landkreis Vorpommern-Rügen über den Betrieb der Kindertageseinrichtung „Lütt 
Matten“ in 18609 Ostseebad Binz, Dollahner Straße 77a, mit der Gültigkeit ab 1.1.2022. 

Beschluss Nr. 612-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Annahme einer 
Sachspende in Höhe von 2.577,44 € für die Grundschule und Regionale Schule Binz. Es 
handelt sich hierbei um die durch den Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus verauslagte 
Rechnung der Firma Kunze Kunststoffe GmbH für die Lieferung von 6 Kunststoffplat-
ten. Aus den Platten wurden Trennwände als Tischaufsteller für Lehrkräfte durch den 
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus hergestellt. Die Spendenbescheinigung geht an den 
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus, Heinrich-Heine-Straße 7, 18609 Ostseebad Binz.

Beschluss Nr. 613-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Feststellung des Jah-
resabschlusses 2020 sowie die Ergebnisverwendung für den Eigenbetrieb Kurverwaltung.

Beschluss Nr. 614-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 die Aufhebung des 
Beschlusses- Nr. 552-27-2021 zum Wirtschaftsplan – Doppelhaushalt  des Eigenbetriebes  
Binzer Bucht Tourismus – nebst Anlagen für die Jahre 2022 – 2023 vom 16.12.2021. 
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Beschluss Nr. 615-29- 2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 den vorliegenden 
Wirtschaftsplan – Doppelhaushalt des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus – nebst 
Anlagen für die Jahre 2022 – 2023 laut veröffentlichter Eigenbetriebssatzung vom 
01.09.2021. 

Beschluss Nr. 616-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022 den Hauptausschuss 
zu legitimieren in seiner Sitzung am 04.04.2022, den Beschluss über die Zuschlagsertei-
lung zum Fußgängerleitsystem sowie der Themenrouten für die Binzer Bucht zu fassen. 

nichtöffentlicher Teil 

Beschluss Nr. 617-29-2022 
Die Gemeindevertretung beschließt am 24.03.2022 über die Niederschrift der 28. Sitzung 
vom 03.02.2022 – nichtöffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 618-29-2022
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 24.03.2022, die Gesellschaft für 
digitale Bildung mit der Beschaffung der aufgeführten Geräte für die Regionale Schule 
Binz zu beauftragen.

105 Stück  Apple iPad 10,2 (9. Generation)
105 Stück  Tastatur Logitech Rugged Combo 3
107 Stück  Displayschutzglas

gez. Mario Kurowski
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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1977. Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Beschlusses zur Teileinziehung eines 
ca. 130 m langen Abschnittes der Hauptstraße zu einer Fußgängerzone

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24.03.2022 den Beschluss Nr. 609-29-
2022 zur Teileinziehung gebilligt. Der Beschluss und die Begründung liegen gemäß § 9 
Abs. 3 des StWG M-V vom
     

11.04.2022 bis 09.05.2022

im Amt Planen und Bauen der Gemeinde Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11 im Raum 
106 während der Dienststunden öffentlich aus.

Gemäß § 9 Abs. 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg Vorpom-
mern (StrWG M-V) vom 13. Januar 1993 wird denjenigen Personen Gelegenheit zur Ein-
wendung gegeben, deren Belange durch die Teileinziehung berührt werden.
Einwendungen gegen die Teileinziehung sind gemäß § 9 Abs.4 StrWG M-V bis 14 Tage 
nach Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt Planen und Bauen der 
Gemeindeverwaltung, Jasmunder Straße 11, 18609 Ostseebad Binz zu erheben.

Die Dienststunden sind:
Montag, Mittwoch, Donnerstag  8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Dienstag                                    8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag                                      8.00 – 12.00 Uhr

Ostseebad Binz, den 08.04.2022

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister

(Geltungsbereich siehe Seite 8)
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Abb. 1 – Geltungsbereich
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1978. Bekanntmachung
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Informationen 

Feuriger Frühlingsbeginn an der Ostsee
Binzer Osterfeuer-Meile am 16. April 2022
Den Winter hinter sich lassen, die Vorfreude auf den nahen Frühling spüren und die 
gemeinsame Zeit am Meer genießen: In diesem Jahr bietet die Binzer Osterfeuer-Meile 
nach zweijähriger Pause wieder die Möglichkeit, den Frühlingsbeginn im goldenen Flam-
menschein an der Ostsee zu erleben. Am 16. April werden ab 19 Uhr eine Vielzahl an 
Osterfeuern die Binzer Bucht erhellen und vor dem Hintergrund der weißen Bäderstil-
Villen romantisch knistern. Hoteliers, Gastronomen und Vereine der Region übernehmen
die Patenschaft für die Feuerstellen, an denen Einheimische und Gäste bei Glühwein und 
Stockbrot gemeinsam lachen, plaudern und vom Sommer träumen.

Auf Schusters Rappen durch die Binzer Bucht
Zum Wanderfrühling Rügen vom 23. April bis 8. Mai bietet das Ostseebad Binz zahlrei-
che geführte Wandertouren an, von leicht bis ausdauernd. Gleich zum Auftakt am 23. 
April geht es auf einer etwa 25 Kilometer langen Ganztagstour zunächst von Binz über 
Groß Stresow nach Lauterbach zum Greifswalder Bodden. Die Füße können während 
der Schiffspassage von Lauterbach nach Baabe eine Weile ausruhen, bevor am Baaber 
Bollwerk der Rückweg per pedes nach Binz zur Ostsee beginnt. Architektonische Meister-
werke - von der historischen Bäderstil-Villa bis zur futuristischen Betonschale - stehen im 
Fokus eines Fotowalks am 24. April. Ein erfahrener Fotograf macht auf die Besonderhei-
ten der Bauten aufmerksam und gibt Tipps, um diese erfolgreich mit der Kamera einzu-
fangen. Auf der Abschlusstour des Wanderfrühlings am 8. Mai erwartet die Teilnehmer 
auf einer 34 Kilometer langen Radwanderung eine Reise zu mystischen Orten der Insel 
Rügen wie dem Märchenschloss Lietzow, einem Hexenwald oder einer Schwedenschan-
ze. Weitere Touren des Wanderfrühlings sind auf binzer-bucht.de zu finden. Die Teilnah-
me ist mit Binzer Bucht Card kostenfrei.
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Ostseebad Binz, 23. Februar 2022 

 

 

PRESSEMELDUNG 

 

Feuriger Frühlingsbeginn an der Ostsee  

Binzer Osterfeuer-Meile am 16. April 2022 

 

Den Winter hinter sich lassen, die Vorfreude auf den nahen Frühling spüren und die gemeinsame Zeit am 

Meer genießen: In diesem Jahr bietet die Binzer Osterfeuer-Meile nach zweijähriger Pause wieder die 

Möglichkeit, den Frühlingsbeginn im goldenen Flammenschein an der Ostsee zu erleben. Am 16. April 

werden ab 19 Uhr eine Vielzahl an Osterfeuern die Binzer Bucht erhellen und vor dem Hintergrund der 

weißen Bäderstil-Villen romantisch knistern. Hoteliers, Gastronomen und Vereine der Region übernehmen 

die Patenschaft für die Feuerstellen, an denen Einheimische und Gäste bei Glühwein und Stockbrot ge-

meinsam lachen, plaudern und vom Sommer träumen.  

 

 
KONTAKT: 

GEMEINDE OSTSEEBAD BINZ 

Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus  

Marikke Behrens 

Kreation & Kommunikation 

T +49 (0) 38393 - 148 270  

m.behrens@binzer-bucht.de 

BINZER-BUCHT.DE 
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